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Erfolgreich im Kinderschutz… 
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 Bundeskinderschutzgesetz vom 01.01.2012 

 

 Kooperationsvereinbarung zum Schutz von Kindern 
und Jugendlichen zwischen den Schulen, den 
Trägern des Ganztags und dem Jugendamt der 
Stadt Oberhausen 

 

 Ergänzender Leitfaden zum öffentlich-rechtlichen 
Vertrag zwischen der Stadt Oberhausen und den 
Trägern von Kindertageseinrichtungen/ 

 der Dienstvereinbarung zum § 8a Abs. 4 SGB VIII 
für Mitarbeiterinnen in Kindertageseinrichtungen 
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 Verbindliche Angebote und Kooperationen im Bereich 
der Prävention (Netzwerke Frühe Hilfen, Information 
und Beratung für Eltern) 

 Verbindliche Regelungen im Bereich der Intervention 

 Klare Regelungen für kinder- und jugendnahe 
Berufsgeheimnisträger 

 Anspruch auf Beratung durch Kinderschutzfachkräfte 
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 Wahrnehmung gewichtiger Anhaltspunkte für eine 
mögliche Kindeswohlgefährdung 

 Erörterung der Situation mit dem Kind/Jugendlichen 
und den Personensorgeberechtigten 

 Beratung und Hinwirken auf Hilfen 

 Bei Nichtabwendung der Gefährdung Befugnis zur 
Mitteilung des Sachverhaltes und der Daten an das 
Jugendamt (Befugnis, aber nicht Pflicht) 

Achtung: Mitteilung kann auch gegen den Willen der 
Personensorgeberechtigten erfolgen, aber nicht ohne 
ihr Wissen (Ausnahme: Schutzbedürftigkeit des 
Kindes/Jugendlichen) 
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 Kitas 

 Grundschulen 

 Weiterführende Schulen 

 Berufskollegs 

 Tagespflege 

 Jugendrotkreuz 

 Frühförderung 

 Krankenhaus 

 Kinder-und Jugendpsychiatrische Praxis 

 Kinderschutzambulanz 

 Arbeiterwohlfahrt 

 Familienhebamme 

 Bereich Gesundheitswesen 
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 Schwierige Elterngesprächssituation 

 Sanktionsverhalten von Eltern 

 Interkulturelle Problemlagen 

 Psychische Auffälligkeiten bei Eltern (teilen) 

 Psychische Auffälligkeiten bei Kindern/Jugendlichen 

 Sexualisiertes Verhalten bei Kindern/Jugendlichen 

 Verdacht auf sexuellem Missbrauch 

 Beschwerde über den ASD 

 Mangelnde Mitwirkung der Eltern in Schulbesuchsfragen 

 Elternschaft Minderjähriger 

 Familiäre Notlagen nach Trennung der Eltern 

 Suizidgefährdung 

 Häusliche Gewalt 

 (Emotionale) Vernachlässigung/Gewalt 

 Aggressives Verhalten in Schule und Ganztag 
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Wohin geht der gemeinsame Weg? 

 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und 

 darf Sie nun herzlich einladen, Ihre eigenen 

 Eindrücke, Erfahrungen und Erwartungen 

 einzubringen. 

 Fragen und Kritik sind gerne willkommen und 

 bereichern den Austausch. 

 

Jugendamt Oberhausen, 
Servicestelle Kinderschutz 


